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Allgemeine Verpackungsbedingungen 
 

1. Allgemeines – Angebot 

1.1. Unsere Allgemeinen Verpackungsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von 

unseren Verpackungsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei 

denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verpackungsbedingungen gelten 

auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verpackungsbedingungen 

abweichender Bedingungen unsere Leistung vorbehaltlos erbringen. 

1.2. Unsere Verpackungsbedingungen gelten für alle auch zukünftigen Verträge mit dem Besteller. 

 

2. Angebot - Umfang der Leistungen 

2.1. Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere Angebote freibleibend. Für den Umfang der von uns zu 

erbringenden Leistungen ist alleine unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. 

2.2. Mündliche Vereinbarungen sowie alle sonstigen Erklärungen, insbesondere Nebenabreden und 

Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung 

von Vereinbarungen und für etwaige Zusagen, Beratungen und Erklärungen unseres Personals. 

2.3. An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, Modellen und sonstigen Unterlagen stehen uns 

sämtliche Eigentums- und Urheberrechte zu; diese Unterlagen sind vertraulich zu behandeln und dürfen 

Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Das Fertigen 

von Abschriften bedarf ebenfalls unserer Zustimmung. 

 

3. Verpflichtungen des Bestellers 

3.1. Die ordnungsgemäße Erfüllung des Verpackungsauftrages setzt voraus, dass das zu verpackende Gut in 

einem für die Durchführung des Verpackungsauftrages bereiten und geeigneten Zustand uns rechtzeitig zur 

Verfügung gestellt wird. Wenn schriftlich nicht anders vereinbart, sind besonders korrosionsanfällige Teile 

gesäubert und mit geeigneten Kontaktkorrosionsschutzmitteln behandelt zu übergeben. Ferner ist 

Voraussetzung, dass der Auftraggeber die zutreffenden Gewichtsangaben und sonstigen besonderen 

Eigenschaften des Gutes schriftlich bekannt gegeben hat. Hierzu gehören insbesondere Angaben über den 

Schwerpunkt und für Kranarbeiten die Bekanntgabe der Anschlagpunkte. Gefahrgüter sind mit allen 

notwendigen Angaben schriftlich zu deklarieren. 

3.2. Auf eine etwa zusätzlich notwendige und besondere Behandlung des zu verpackenden Gutes hat uns der 

Auftraggeber schriftlich hinzuweisen. So sind wir beispielsweise zu informieren, bei welchen Gütern 

weitergehende Korrosionsschutzverfahren zu erfolgen haben. 

3.3. Der Auftraggeber hat uns schriftlich auf besondere Risiken hinzuweisen, wie sie sich aus behördlichen 

Vorschriften und den Anforderungen des jeweiligen Transportweges, von Lade- und Transportmitteln (z.B. 

Bulk-Carrier, RoRo Verladung), sowie bei einer eventuell vorgesehenen Nachlagerung auch hinsichtlich 

allgemeiner Umwelteinflüsse ergeben. 

3.4. Für die Übersetzung von Kollilisten in Fremdsprachen ist der Auftraggeber verantwortlich. 

3.5. Soweit nichts anderes vereinbart, erfolgt die Verpackung in unserem Betrieb. Der rechtzeitige An- und 

Abtransport der Güter obliegt dem Auftraggeber. Soweit ein Verpackungsauftrag außerhalb unseres 

Betriebes durchzuführen ist, hat der Auftraggeber ausreichend Platz, Energie und die erforderlichen 

Hebezeuge einschließlich des notwendigen Bedienungspersonals für eine zügige und fachgerechte 

Durchführung des Verpackungsauftrages unentgeltlich bereitzustellen. 
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3.6. Die zur Markierung erforderlichen Angaben sind uns schriftlich rechtzeitig vor Durchführung des 

Verpackungsauftrages zu übermitteln. 

3.7. Der Auftraggeber trägt zu seinen Lasten die Verantwortung für eine ausreichende Versicherung der zu 

verpackenden bzw. verpackten Güter (z.B. Transport-, Lager-, Feuerversicherung) ungeachtet unserer 

Haftpflichtversicherung gemäß Absatz 9.2. Soweit wir für den Auftraggeber eine Versicherung abschließen 

sollen, ist hierüber eine gesonderte schriftliche Vereinbarung zu treffen. Der Auftraggeber trägt die damit 

verbundenen Aufwendungen gesondert. 

 

 

4. Preise - Zahlung 

4.1. Soweit nicht anders vereinbart, gelten unsere Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer am Tag 

der Rechnungsstellung. 

4.2. Zahlungen für Lieferungen und Leistungen des Verkäufers sind, sofern nichts anderes vereinbart 

ist, ab Eingang der Rechnung sofort fällig. 

4.3. Der Abzug von Skonto und sonstige Abzüge bedürfen der vorherigen schriftlichen Vereinbarung. 

4.4. Eventuell gewährte Skontoabzüge sind unzulässig, wenn aus einer früheren Rechnung noch 

eine Schuld besteht, die älter als 30 Tage ist. Eingehende Zahlungen werden stets auf die ältere 

Schuld angerechnet. 

4.5. Ergeben sich bei der Abwicklung des Vertrages unvorhersehbare, erschwerte Arbeitsbedingungen oder 

verzögert sich die Abwicklung aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, sind wir berechtigt, den Preis 

entsprechend dem zu erbringenden Mehraufwand angemessen zu erhöhen. Dies gilt insbesondere, sofern im 

Betrieb des Kunden zusätzliche Stillstandskosten des von uns eingesetzten Personals anfallen. 

4.6. Eine Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn, die 

Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Die Geltendmachung eines 

Zurückbehaltungsrechts durch den Käufer ist ausgeschlossen, es sei denn, es beruht auf dem selben 

Vertragsverhältnis oder die Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. 

 

5. Eigentumsvorbehalt 

5.1. Die Ware bleibt, bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus 

Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, 

Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller, 

jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so wird bereits 

jetzt vereinbart, dass das Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig auf den 

Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem 

Verkäufer Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet. 

5.2. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten 

und zu veräußern, solange er nicht im Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind 

unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware 

entstehenden Forderungen tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den 

Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen 

für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen 

werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. 
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5.3. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf das 

Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen, damit der Verkäufer seine 

Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem 

Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der 

Käufer. 

5.4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere Zahlungsverzug, ist der Verkäufer 

berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen. 

5.5. Zur Geltendmachung der Rechte aus Eigentumsvorbehalt ist ein Rücktritt vom Vertrag nicht 

erforderlich, es sei denn, der Debitor ist Verbraucher. 

 

6. Leistungszeiten - Verzug 

6.1. Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarungen ist für die Leistungszeit unsere schriftliche 

Auftragsbestätigung maßgebend. 

6.2. Die Leistungszeit verlängert sich beim Eintritt unvorhergesehener Ereignisse angemessen, soweit die 

Verzögerung nicht von uns zu vertreten ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die Verzögerung bei uns oder an 

anderen Stellen eintreten, wie z.B. unvorhergesehene Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrungen, nicht 

rechtzeitige Belieferung mit den erforderlichen Verpackungsmaterialien trotz ordnungsgemäßer und 

rechtzeitiger Bestellung. Eine Verlängerung der Leistungszeit tritt auch dann ein, wenn die vorerwähnten 

Ereignisse während eines bereits vorliegenden Leistungsverzuges entstehen. Wir sind verpflichtet, Beginn 

und Ende derartiger Ereignisse dem Aufraggeber unverzüglich mitzuteilen. 

6.3. Im Falle des Verzuges haften wir nach den Regelungen der Ziff. 9 mit der Maßgabe, dass für jede 

Woche des Verzuges 0,5 %, insgesamt jedoch nicht mehr als 5 % des Wertes der vertraglichen 

Verpackungsleistung zu zahlen sind. 

6.4. Unsere Wareneingangskontrolle beschränkt sich auf die Stückzahl und äußere Beschaffenheit der 

eingegangenen Güter, nicht jedoch auf den Inhalt ganzer Packstücke, wie Kartons, Säcke, Beipackkisten 

usw., auch wenn diese zur Entnahme von Lieferscheinen oder Begleitpapieren geöffnet werden, bzw. die 

Papiere nur zur Erstellung von Packlisten abgeschrieben werden. 

6.5. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Auftraggebers bleiben vorbehalten. 

 

7. Gefahrenübergang 

7.1. Soweit nichts anderes vereinbart, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 

Verschlechterung ab Verladung Ausgangsfahrzeug auf den Auftraggeber über, spätestens jedoch dann, 

wenn er das verpackte Gut entgegennimmt. Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber mit der Annahme 

der Leistung im Verzug ist. 

 

8. Gewährleistung / Mängelhaftung  

8.1. Wir haften für Schäden, welche durch unsere Tätigkeit entstanden sind, nur soweit uns eine schuldhafte 

Verletzung unserer Vertragspflichten nachgewiesen wird. 

8.2. Wir haften für den unmittelbaren Schaden (Primärschaden) am verpackten Gut. Bei Beschädigungen 

beschränkt sich unsere Haftung unter ausdrücklicher Ablehnung weitergehender Ansprüche auf die Kosten, 

die zur Reparatur des beschädigten Gutes aufgewendet werden müssen. Wertminderungsansprüche sind 

ausgeschlossen. 
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8.3. Für Schäden, welche durch eine Transport- oder Lagerversicherung versichert sind bzw. durch eine 

Transport- oder Lagerversicherung üblicherweise versichert werden können, haften wir nicht.  

8.4. Ist Bestandteil unserer Verpackungsleistung das Anbringen eines ausreichenden, dem Stand der 

Technik entsprechenden Korrosionsschutzes, ist als Beschaffenheit unserer Leistung der vereinbarte 

Konservierungszeitraum gerechnet ab Verpackungsdatum einzuhalten. Eine Haltbarkeitsgarantie ist 

mit dieser Vereinbarung nicht abgegeben.  

8.4.1. Bei einer konservierten Verpackung entfällt unsere Haftung wenn diese teilweise oder gänzlich 

erneuert, geändert oder ergänzt wird, insbesondere, wenn sie aus zollrechtlichen Gründen geöffnet oder 

beschädigt wurde. 

8.5. Alle Verpackungen werden ohne jegliche Konservierungsmaßnahmen angeboten. Eine Konservierung 

muss zwischen den Vertragsparteien ausdrücklich schriftlich vereinbart werden. 

8.6. Wird die Beschaffenheit der Verpackung durch unsachgemäßes und/oder außergewöhnliches Stauen, 

Umschlagen oder Lagern durch Dritte, sowie eine Änderung, Öffnung oder einem sonstigen Eingriff (auch 

bei einer beschädigten Verpackung) durch Dritte beeinflusst und geht damit eine Beschädigung des 

Packgutes einher, entfällt unsere Haftung. 

8.7. Das Wahlrecht zwischen Nachbesserung und Neuherstellung der Verpackungsleistung bei Vorliegen 

eines Mangels steht ausschließlich uns zu. 

8.8. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Auftraggeber berechtigt, nach seiner Wahl vom Vertrag 

zurückzutreten oder Minderung zu verlangen. 

8.9. Bei Verpackung von Gebrauchtmaschinen ist eine Haftung für Korrosionsschäden ausgeschlossen. 

8.10. Unsere weitergehende Haftung richtet sich nach Ziff. 9. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten ab 

Fertigstellung der Verpackung. 

8.11. Mängelansprüche des Auftraggebers setzen voraus, dass dieser den Untersuchungs- und 

Rügeobliegenheiten nach § 377 HGB nachgekommen ist. 

 

8.12. Der Kunde ist verpflichtet, offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab 

Gefahrenübergang anzuzeigen, andernfalls sind Ansprüche hinsichtlich solcher Mängel ausgeschlossen. 

 

8.13. Die Beweislast für etwaige Mängel der Verpackung zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs trägt allein 

der Auftraggeber. Dies gilt auch dann uneingeschränkt, wenn der Auftraggeber Schadensersatzansprüche 

infolge einer Zurückweisung von Sendungen durch die US- oder Anderen Zollbehörden aufgrund eines 

behaupteten Verstoßes gegen den IPPC-Standard ISPM 15 geltend machen will. Für hieraus resultierende 

Schäden haften wir – bei Vorliegen der übrigen gesetzlichen Voraussetzungen und vorbehaltlich 

abweichender Vertragsvereinbarung – nur, soweit der Auftraggeber nachweist, dass diese auf einen Mangel 

unserer Verpackungsleistung zurückzuführen sind. 

8.14. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Nachweis der Mangelhaftigkeit der Verpackungsleistung zu 

erbringen. Er ist insbesondere verpflichtet, etwaige Beweise an Ort und Stelle zu sichern, damit wir 

Gelegenheit haben an der Schadensfeststellung teilzunehmen. 

 

9. Gesamthaftung 

9.1. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit eine von uns zu vertretende Pflichtverletzung 

auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. 
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9.2. Soweit eine uns zurechenbare Pflichtverletzung auf einfacher Fahrlässigkeit beruht und eine 

wesentliche Vertragspflicht verletzt ist, haften wir im Rahmen unserer Haftpflichtversicherung. Die 

Deckungssumme für unsere Haftpflichtversicherung beträgt € 100.000,00 je Schadensereignis, max. 

aber für alle Schäden € 200.000,00 je Versicherungsjahr. Die Haftung der Haftpflichtversicherung sowie 

unsere subsidiäre Haftung ist beschränkt auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden. 

9.3 Die Haftung nach den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes und wegen Körper- und 

Gesundheitsverletzungen oder im Todesfall bleiben unberührt. Unberührt bleibt auch die Haftung nach den 

gesetzlichen Bestimmungen im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels sowie bei der Abgabe 

einer Beschaffenheitsgarantie. 

9.4. Soweit nicht in den Ziff. 9.1 bis 9.3 anderweitig geregelt, ist unsere Haftung ausgeschlossen. 

9.5. Unter Berücksichtigung der Regelung von Ziff. 9.2 steht es dem Auftraggeber frei, wegen des 

besonderen Risikos einen weitergehenden Versicherungsschutz zu verlangen. Soweit wir in der Lage sind, 

eine weitergehende Versicherung zugunsten des Auftraggebers abzuschließen, ist der Auftraggeber 

verpflichtet, die anfallende Mehrprämie zu übernehmen. 

9.6. Verpackungsaufträge mit Ziele USA/Kanada bedürfen wegen der erhöhten Risiken einer gesonderten 

Vereinbarung. Auf Verlangen des Auftraggebers bemühen wir uns auf seine Kosten wegen der erhöhten 

Risiken (Haftungsdauer, USA/Kanada etc.) um einen erweiterten Versicherungsschutz. 

 

10. Rückgabe von Verpackungen  
Soweit wir aufgrund des Verpackungsgesetzes zur Rücknahme von Verpackungsmaterial verpflichtet sind, 

hat der Kunde das entsprechende Material auf seine Kosten und Gefahr an uns zurückzuliefern und die 

Kosten einer erforderlichen Entsorgung zu tragen. 

 

11. Haftungsfreizeichnungen zugunsten Dritter 

Soweit im Vorstehenden die uns treffende Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 

etwaige Ansprüche, die der Auftraggeber gegenüber unseren Arbeitnehmern, Mitarbeitern, 

Erfüllungsgehilfen oder Subunternehmern geltend macht. 

 

12. Gerichtsstand – Schriftform - Geltungsbereich – Salvatorische Klausel 

11.1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck und 

Wechselklagen) sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der 

Käufer Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen ist, der Hauptsitz des Verkäufers. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, den Käufer 

auch an seinem Sitz zu verklagen 

11.2. Änderungen, Ergänzungen oder die Aufhebung eines Vertrages bedürfen stets der Schriftform. Dies 

gilt auch für die Änderung, Ergänzung oder Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses. 

11.3. Die Beziehung zwischen den Parteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik 

Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.. 

11.4. Soweit einzelne Bestimmungen des Vertragsverhältnisses unwirksam sind, so bleibt die Wirksamkeit 

der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Parteien werden sich bemühen, die unwirksame 

Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages am ehesten 

entspricht. Dasselbe gilt bei Lücken des Vertrages. 

 
Stand November 2019 
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